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Geschäftsstelle die vollstreckbare Ausfertigung heraus-
gibt (Schmidt, in: Anders/Gehle, ZPO, 80. Aufl . 2022, 
§ 894 Rn. 22; Bartels, § 894 Rn. 28; Schöner/Stöber, 
Rn. 748). Zusätzlich ist der Zugang beim Erklärungs-
empfänger erforderlich, allerdings soll es auf die Zustel-
lung an den Schuldner nicht ankommen.

Wir neigen der zweitgenannten Auff assung zu, da der 
klare Wortlaut des § 894 S. 2 ZPO nur auf die Erteilung 
der vollstreckbaren Ausfertigung abstellt, nicht aber 
auch auf die Zustellung an den Schuldner (Bartels, § 894 
Rn. 28). Die Zustellung ist nach § 750 ZPO lediglich 
Voraussetzung für die Zwangsvollstreckung, nicht aber 
auch für die wirksame Erteilung der vollstreckbaren 
Ausfertigung. Eine regelrechte Zwangsvollstreckung, 
bei der die Voraussetzungen nach § 750 ZPO zu prü-
fen wären und die eine Zustellung voraussetzen würde, 
schließt sich nicht an, da die gesetzliche Fiktion allein 
aufgrund der Erteilung der vollstreckbaren Ausferti-
gung eintritt. Die Warnfunktion durch die Zustellung 
ist hier nicht angezeigt, da der Gläubiger wegen § 726 
Abs. 2 ZPO nur eine vollstreckbare Ausfertigung er-
hält, wenn er die ihm obliegende Zug-um-Zug-Leistung 
bereits erbracht und nachgewiesen hat. In diesem Fall 
muss der Schuldner aber, anders als bei einer Leistungs-
verpfl ichtung im engeren Sinne, auch keine Handlung 
mehr erbringen, zu der er durch die Zustellung der voll-
streckbaren Ausfertigung (letztmalig) angehalten wer-
den soll, da die Wirkung kraft Gesetzes eintritt.

Wir gehen daher davon aus, dass selbst bei einer – hier 
nicht gegebenen – Verurteilung zu einer Zug-um-Zug-
Leistung die Fiktion einer abzugebenden Willenserklä-
rung auch dem Notar gegenüber durch Vorlage einer 
vollstreckbaren Ausfertigung ausreichend nachgewiesen 
ist. Aufgrund der nicht abschließend geklärten Rechts-
lage wäre allenfalls in Erwägung zu ziehen, ob der Notar 
sein Vorgehen in diesen Fällen durch einen Vorbescheid 
ankündigen sollte (vgl. dazu jüngst BGH DNotZ 2020, 
604, 616).

GBO § 137; BeurkG § 39a 
Elektronische beglaubigte Abschrift; einfa-
ches elektronisches Zeugnis; eingescannter 
papierner oder direkt elektronisch erzeugter 
Beglaubigungsvermerk 

I. Sachverhalt
Zur Herstellung einer elektronisch beglaubigten Ab-
schrift wird die Urschrift gescannt. Der Beglaubigungs-
vermerk („Bilddaten stimmen mit Urschrift überein“) 
wird dabei nicht originär digital „erzeugt“ und in die 
PDF-Datei eingefügt, sondern auf ein gesondertes Blatt 

gedruckt. Dieses Blatt wird zusammen mit der Papier-
fassung des unterschriebenen Texts gescannt. Im Ergeb-
nis wird damit eine Datei erzeugt, die auf der letzten 
Seite eingescannt bereits den Beglaubigungsvermerk 
enthält. Sodann wird diese PDF-Datei qualifi ziert si-
gniert. Seitens des Grundbuchamtes wird nunmehr 
beanstandet, dass dieser Beglaubigungsvermerk nicht 
originär elektronisch erzeugt, sondern mitgescannt 
wurde. I. S. v. § 137 GBO dürfe es hier nicht zu einem 
sog. „Medienbruch“ kommen (so die Erläuterung des 
Grundbuchamts zur Zwischenverfügung). Der Inhalt 
des Beglaubigungsvermerks, die Signatur oder das 
Dateiformat selbst werden nicht beanstandet. Vorteil 
des gewählten Verfahrens ist, dass die erzeugte, zu si-
gnierende PDF-Datei zu keinem Zeitpunkt nach dem 
Scannen inhaltlich bearbeitet/geändert wird, wie etwa 
durch ein Einfügen des Signaturvermerks auf der letz-
ten Seite der PDF-Datei. 

Abwandlung: Die letzte Seite, die mitgescannt wird und 
den Beglaubigungsvermerk enthält, ist zusätzlich mit 
einem Abdruck des Farbdrucksiegels versehen.

II. Fragen
1. Ergibt sich aus den Vorschriften des Beurkundungs-
gesetzes oder der Grundbuchordnung, dass der Beglau-
bigungsvermerk originär elektronisch zu erzeugen und 
der gescannten PDF-Datei beizufügen ist?

2. Wenn nein, ist es bei einem gescannten Beglaubi-
gungsvermerk schädlich, diesem einen Abdruck des 
Farbdrucksiegels beizufügen?

III. Zur Rechtslage
Für den elektronischen Grundbuchverkehr regelt § 137 
Abs. 1 GBO im Hinblick auf den gem. § 29 Abs. 1 S. 1 
GBO erforderlichen Nachweis, dass dieser durch ein mit 
einem einfachen elektronischen Zeugnis nach § 39a 
BeurkG versehenes elektronisches Dokument (§ 137 
Abs. 1 S. 1 GBO) oder ein öff entliches elektronisches 
Dokument i. S. v. § 371 a Abs. 3 S. 1 ZPO (§ 137 Abs. 1 
S. 2 GBO) geführt werden kann. Dabei führt §  137 
GBO zu einer Funktionsäquivalenz von elektronischen 
Dokumenten und Papierdokumenten (BeckOK-GBO/
Wilsch, Std.: 1.6.2022, § 137 Rn. 1; Winkler, 20. Aufl . 
2022, § 39a Rn. 10 weist zu Recht darauf hin, dass es 
§  137 Abs. 1 GBO mit Blick auf §  39a BeurkG gar 
nicht bedürfte), sodass einfache elektronische Zeugnisse 
nach § 39a BeurkG den Vorgaben von § 29 GBO ge-
nügen, wenn diese auf Grundlage von öff entlichen oder 
öff entlich beglaubigten Urkunden errichtet wurden. 
Dabei stellt die elektronische Abschriftsbeglaubigung 
den praktischen Hauptanwendungsfall des einfachen 
elektronischen Zeugnisses nach §  39a BeurkG dar 
(BeckOK-BeurkG/Frohn, Std.: 1.11.2021, § 39a Rn. 11; 
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Kruse, in: Armbrüster/Preuß/Renner, BeurkG, 8. Aufl . 
2020, § 39a Rn. 21).

Es stellt sich nunmehr die Frage, ob es nach § 39a Be-
urkG zulässig ist, dass der Beglaubigungsvermerk 
zunächst papiergebunden erzeugt und sodann ein-
gescannt wird (sofern im Übrigen sämtliche Voraus-
setzungen des §  39a BeurkG erfüllt sind) oder ob es 
erforderlich ist, dass der Beglaubigungsvermerk aus-
schließlich und direkt elektronisch erzeugt wird. So-
weit ersichtlich, wird die Frage in der Literatur nur an 
zwei Stellen ausdrücklich erörtert. Nach Auff assung von 
Th eilig (in: BeckOGK-BeurkG, Std.:  1.5.2022, §  39a 
Rn.  10-12) und Büttner (in: Büttner/Frohn/Seebach, 
Elektronischer Rechtsverkehr und Informationstechno-
logie im Notariat, 2019, Kapitel 2 Rn. 38 ff .) sind beide 
Vorgehensweisen gleichermaßen zulässig.

Wir halten diese Auff assung für überzeugend. Zu-
nächst verhält sich der Wortlaut von § 39a BeurkG zu 
dieser Frage nicht (explizit), während die Norm zu an-
deren relevanten Eigenschaften einfacher elektronischer 
Zeugnisse detaillierte Vorgaben enthält (so zur quali-
fi zierten elektronischen Signatur, §  39a Abs. 1 S. 2-5 
BeurkG in der bis zum 31.7.2022 geltenden Fassung; 
zur Bestätigung der Notareigenschaft, § 39a Abs. 2 S. 1 
BeurkG; dazu, dass das Zeugnis Ort und Tag der Aus-
stellung angeben soll, § 39a Abs. 2 S. 2 BeurkG). Inso-
fern spricht der Wortlaut dafür, dass diese Frage dem 
Ermessen des Notars überantwortet sein soll.

Auch unter teleologischen Gesichtspunkten ist im Er-
gebnis kein Grund erkennbar, warum der Vermerk aus-
schließlich (direkt) elektronisch erzeugt werden können 
soll. Allenfalls könnte man einwenden, erst wenn das 
elektronische Dokument erzeugt ist, könne der Notar 
in diesem Moment feststellen, ob die Urschrift mit dem 
elektronischen Dokument übereinstimmt. Erst dann 
könne er dies in einem Vermerk bescheinigen. Das kann 
im Ergebnis jedoch nicht überzeugen. In der Sache geht 
es um die Übernahme der Gewähr für die Überein-
stimmung. Wie diese Gewähr zum Ausdruck gebracht 
wird – ob in einem elektronisch erzeugten oder in 
einem gescannten Papierdokument – ist für das Ergeb-
nis gleichgültig. Das Verfahren werden hierdurch nicht 
sicherer bzw. die Authentizität und Integrität der elek-
tronisch beglaubigten Abschrift wird hierdurch nicht 
erhöht (s. zu diesen Funktionen der qualifi zierten elek-
tronischen Signatur BeckOGK-BeurkG/Th eilig, §  39a 
Rn.  20; Integrität meint dabei die Gewährleistung, 
dass das Dokument nicht nach der Signatur verändert 
wurde, BeckOGKBeurkG/Th eilig, § 39a Rn. 20). Die 
Authentizität der elektronisch beglaubigten Abschrift 
wird vielmehr durch Signatur und Notarattribut be-

stätigt. Die vom Notar gewählte Vorgehensweise ist in 
bestimmten Fällen zudem praktisch sinnvoller als die 
elektronische Erzeugung des Vermerks, nämlich in den 
Fällen, in denen der Notar sowohl eine beglaubigte Ab-
schrift als auch eine elektronische beglaubigte Abschrift 
herstellen möchte. Der Vergleich mit der Papierwelt be-
stätigt das Ergebnis: Auch hier macht es keinen Unter-
schied, ob der Beglaubigungsvermerk handschriftlich 
erzeugt, gestempelt oder maschinell hergestellt wird. 
Entscheidend ist allein dessen Inhalt.

Es gilt daher Ähnliches wie für das zu beglaubigende 
Dokument selbst: Auch dieses kann entweder ein-
gescannt oder direkt elektronisch erzeugt werden 
(BeckOK BeurkG/Frohn, §  39a Rn.  11; Kruse, §  39a 
Rn. 23; Strauß, MittBayNot 2007, 341, 342). Es kommt 
maßgeblich nämlich auf die inhaltliche Wiedergabe 
an (Kruse, §  39a Rn. 23; BeckOGK-BGB/Scheller, 
Std.: 1.2.2022, § 129 Rn. 30; LG Regensburg, RNotZ 
2008, 306 f.; LG Chemnitz, MittBayNot 2007, 340). 
Es ist nicht ersichtlich, warum bezüglich des Beglaubi-
gungsobjektes – der öff entlichen oder öff entlich beglau-
bigten Urkunde – anders verfahren werden darf als in Be-
zug auf die Zeugnisleistung, den Beglaubigungsvermerk.

Vom vorliegenden Fall der Abschriftsbeglaubigung ab-
zugrenzen ist der der „elektronischen Unterschrifts-
beglaubigung“. Hier ist in der Tat umstritten, ob die 
Erstellung eines einfachen elektronischen Zeugnisses 
gem. § 39a BeurkG zur Beglaubigung einer Unterschrift 
mit Blick auf den damit verbundenen Medienbruch zu-
lässig ist (dagegen BeckOGK-BeurkG/Th eilig, §  39a 
Rn. 18; Kruse, § 39a Rn. 25; anders noch BeckOGK-
BeurkG/Th eilig, § 39a Rn. 11 in einer Voraufl age, Std.: 
1.10.2022; umf. Gutachten DNotI-Report 2020, 113, 
114). Diese Argumentation lässt sich u. E. nicht auf die 
elektronische Beglaubigung einer Abschrift übertragen. 
Das Beglaubigte, die „Abschrift“, kann nämlich un-
zweifelhaft direkt elektronisch erstellt werden (als PDF-
Dokument o. ä.).

Mit Blick auf die zweite Frage ist u. E. für die Her-
stellung und Gültigkeit einer elektronischen Abschrifts-
beglaubigung unschädlich, dass der notwendige und 
einzuscannende Zeugnisvermerk zugleich Siegel und 
Unterschrift des Notars enthält. Beides wäre zwar für 
die Herstellung einer elektronisch beglaubigten Ab-
schrift nicht erforderlich; die Funktion von Siegel und 
Unterschrift wird durch Signatur und Notarattribut er-
setzt (Kruse, § 39a Rn. 9; BeckOGK-BeurkG/Th eilig, 
§  39a Rn. 3, 21). Das Vorhandensein im PDF-Doku-
ment verfälscht aber den Aussagewert des Zeugnis-
vermerks einer elektronischen beglaubigten Abschrift 
nicht (anders wäre es möglicherweise, wenn Signatur 
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und Notarattribut von einem anderen Notar stammten 
als das eingescannte Siegel und die eingescannte Unter-
schrift; da dies hier nicht der Fall ist, kann diese Frage 
aber off en bleiben).

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

BGB §§ 1629, 1795, 1822, 1909; BauGB § 154 
Grundstücksüberlassung durch Großeltern an min-
derjährige Enkelkinder; Vertretung; familienge-
richtliche Genehmigung; Sanierungsgebiet
Abruf-Nr.: 191679

BayKommKredV § 3 Nr. 4 
Genehmigungsfreiheit einer Finanzierungsgrund-
schuld; zur Frage der Begrenzung des Nominalbe-
trags der Finanzierungsgrundschuld auf den Kauf-
preis
Abruf-Nr.: 188854

Rechtsprechung
BGB § 138; GBO §§ 18, 20, 29
Ablehnung des Antrags auf Eintragung einer Aufl as-
sungsvormerkung durch das Grundbuchamt wegen 
(vermeintlicher) Sittenwidrigkeit des Grundstücks-
kaufvertrages 

Besteht bei Ankauf und Verkauf wenige Wo-
chen später eine Kaufpreisdiff erenz von mehr als 
dem 2,5-fachen, so ist der beurkundete Grund-
stückskaufvertrag sittenwid rig und damit nich-
tig; die beim Grundbuchamt beantragte Eintra-
gung einer Aufl as sungsvormerkung ist von diesem 
abzulehnen.

(Leitsatz der DNotI-Redaktion)

OLG Braunschweig, Beschl. v. 30.3.2022 – 2 W 10/22

Problem
Der Beteiligte zu 2 verkaufte dem Beteiligten zu 1 ein 

Grundstück zum Kaufpreis von 220.000 Euro. Dies-
bezüglich begehrte der Beteiligte zu 1 die Eintragung 
einer Vormerkung zur Sicherung seines Eigentums-
verschaff ungsanspruchs. Der Beteiligte zu 2 hatte das 
Grund stück ca. sechs Wochen zuvor zu einem Kaufpreis 
von 85.000 Euro erworben (im Folgenden: Erstkaufver-
trag). Der Verkäufer des Erstkaufvertrages wiederum 
hatte das Grund stück im Wege der Zwangsversteige-
rung zu einem Bargebot von 39.500 Euro erworben, 
wobei das im Rahmen des Zwangsversteigerungsver-
fahrens eingeholte Verkehrswertgutachten von einem 
Verkehrswert zum 5. April 2017 von 43.000 Euro 
ausging.

Das Grundbuchamt wies den Notar darauf hin, dass der 
Grundstückskaufvertrag im Hinblick auf die erhebliche 
Wertdiff erenz gem. § 138 BGB wegen groben Missver-
hältnisses sittenwidrig sein könnte und gab Gelegen-
heit, die erhebliche Wertsteigerung des Objekts durch 
Vorlage eines Gutachtens eines öff entlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen nachzuweisen. Ein solches 
Gutachten wurde nicht vorgelegt. Daraufhin wies das 
Grundbuchamt den Antrag auf Eintragung der Aufl as-
sungsvormerkung zurück. 

Hiergegen richtet sich die Beschwerde beim Oberlan-
desgericht. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Notar 
ein Gutachten zur Wertermittlung vorgelegt, das einen 
Ertragswert von 371.000 Euro ausweist.

Entscheidung
Das OLG wies die Beschwerde zurück und ging da-
von aus, dass das Grund buchamt die Eintragung zu 
Recht zurückgewiesen habe. Das Grundbuchamt sei 
im Antragsver fahren gem. §  18 GBO u.  a. zur Prü-
fung des Grundgeschäfts berechtigt. Es dürfe den 
Eintra gungsantrag zurückweisen, wenn es aufgrund 
der vorliegenden Urkunden oder anderer ihm bekann-
ter Umstände zu der sicheren Überzeugung gelange, 
dass das Grundgeschäft nichtig sei und die Nichtig-
keit auch das Erfüllungsgeschäft ergreife (Rn. 8 der 
Entscheidung). 

Ein Grundstückskaufvertrag sei als wucherähnliches 
Rechtsgeschäft gem. §  138 Abs. 1 BGB sittenwidrig, 
wenn zwischen Leistung und Gegenleistung ein auff äl-
liges Missverhältnis bestehe und außerdem mindestens 
ein weiterer Umstand hinzukomme, der den Vertrag bei 
Zusammen fassung der subjektiven und der objektiven 
Merkmale als sittenwidrig erscheinen lasse. Dies sei ins-
besondere der Fall, wenn (subjektiv) eine verwerfl iche 
Gesinnung des Begünstigten hervorgetreten sei. Liege 
ein Missverhältnis von besonders großem Ausmaß vor, 
lasse dies den Schluss auf eine verwerfl iche Gesinnung 


